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Der vorliegende Bericht ordnet die 6konomische Wirkung der grossten 241 Sub-
ventionen auf Bundesebene in Héhe von etwa 47 Mrd. CHF anhand eines Am-
pelschemas ein.

Die Einordnung erfolgt aus wohlfahrtstheoretischer Sicht basierend auf aktueller
Forschungsliteratur.

Rote Subventionen, die tendentiell wohlfahrtsmindernd wirken, summieren sich
im Jahr 2023 auf 6.7 Mrd. CHF.

Gelbe Subventionen, bei denen aufgrund ambivalenter Argumente eine
schadliche Wirkung denkbar ist, haben im laufenden Jahr ein Volumen von 31.3
Mrd. CHF.

Grline Subventionen, die eher wohlfahrtsmehrend wirken, belaufen sich in 2023
auf 9.1 Mrd. CHF.

. Rote Subventionen dominieren in den Bereichen Wirtschaft sowie Landwirtschaft

und Ernahrung, gelbe Subventionen beim Verkehr und der sozialen Wohlfahrt.

Die Zuschlisse an den Netzzuschlagsfonds und fir das Gebaudeprogramm
von insgesamt Uber 1.7 Mrd. CHF entfalten aufgrund der Interaktion mit dem
Emissions-Zertifikatehandel keine effektive Klimawirkung.

Bei direkten Branchenhilfen an die Landwirtschaft in H6he von 3.3 Mrd. CHF
handelt es sich vornehmlich um industriepolitische Subventionen.

Statt Bundesbeitragen an die Arbeitslosenversicherung aus allgemeinen Steuer-
mitteln in H6he von 550 Mio. CHF sollte die Finanzierung dem Versicherungs-
prinzip folgend aus den Pramien der moglichen Leistungsempfanger erfolgen.

Die Subventionierung von Immobilien flr internationale Organisationen in Genf
tber 106 Mio. CHF ist nicht nachvollziehbar.

Es ist nicht verstandlich, warum die Filmkultur mit 43 Mio. CHF von der Allge-
meinheit subventioniert und so gegeniber anderen Alternativen im Kultur- und
Freizeitsektor bevorzugt wird.

Hinzu kommen die Rettungsschirme fir die Elektrizitadtswirtschaft Uber bis zu
4 Mrd. CHF alleine fur die Axpo und maximal 109 Mrd. CHF fiir die Abwicklung
der Credit Suisse, wobei beide Posten aufgrund stark negativer Anreizwirkungen
nicht institutionalisiert werden sollten.

Die kurz- wie langfristige Fiskalllicke des Bundes kdnnte durch eine Reform der
Subventionspraxis geschlossen werden.

Ein Abbau von schadlichen Subventionen ist nicht nur fiskalisch sinnvoll, sondern
auch 6kologisch nachhaltig, 6konomisch effizient und sozialpolitisch fair.

Statt einer Verringerung ist ein weiterer Zuwachs bei den Bundessubventionen
in den nachsten Jahren veranschlagt, was kritisch diskutiert werden sollte.



Geleitwort

von Dr. Astrid Rosenschon und Dr. Claus-Friedrich Laaser

Staatliche Subventionen erfreuen sich grosser Beliebtheit in der Praxis der Wirt-
schaftspolitik. Dieses Phanomen ist nicht auf einzelne Staaten beschrankt. Gestatten
Subventionen es doch den politisch Verantwortlichen, durch den Einsatz finanzieller
Ressourcen — seien es gewahrte Finanzhilfen, seien es Verzichte auf sonst fallige
Staatseinnahmen — im Angesicht von Problemlagen Aktivitat zu entfalten, lenkend in
den Wirtschaftskreislauf einzugreifen und diesen nach den eigenen Vorstellungen um-
zugestalten. Subventionen stellen daher haufig einen nicht unbetrachtlichen Teil der
staatlichen Finanzstrome dar — als eine besondere Kategorie der staatlichen Akti-
vitat neben der Bereitstellung und Finanzierung 6ffentlicher Guter. Letztere kénnen
von den Marktteilnehmern mangels Ausschliessbarkeit von der Nutzung und geringer
Grenzkosten nicht hergestellt und angeboten werden und gehdren daher anders als
Subventionen zum unbestrittenen Kernbereich der Staatsaufgaben.

Bei der Vergabe von Subventionen kann sich die Wirtschaftspolitik allerdings durch-
aus auf die Unterstitzung seitens der Wirtschaftstheorie berufen. Spatestens seit den
legendaren Arbeiten von Arthur Cecil Pigou (1920) und seinem Pladoyer fir einen Aus-
gleich nicht-pekuniarer externer Nutzen, die bei rein marktgelenkter Produktion nicht
abgegolten werden und zu wenig von den entsprechenden Gultern produziert wird,
sind Subventionen salonfahig geworden. Heute sind sie ein fester Bestandteil des wirt-
schaftspolitischen Werkzeugkastens. Durch Pigou-Subventionen sollen Staatszahlun-
gen als Hilfsmittel bei tatsachlichem (oder vermeintlichem) Marktversagen dienen und
dadurch die Allokation der knappen Ressourcen verbessern.

Subventionen sind allokativ allerdings nur dann begriindet, wenn der Markt tatsachlich
unvollkommen funktioniert und zugleich eine realistische Chance daflrr besteht, dass
die zu gewahrenden Subventionen zu einem besseren wirtschaftlichen Ergebnis
fihren. Im konkreten Fall ist also eigentlich stets zu prifen, ob beide Bedingungen
vorliegen. Sicher: Eingriffe des Staates in Form von Finanzhilfen kénnen bei echtem
Marktversagen tatsachlich dazu fihren, dass man sich pareto-optimalen Verhaltnissen
annahert.

Zu bedenken ist indes, dass Finanzhilfen Verwaltungskosten verursachen, dass schon
Uber inre Finanzierung in aller Regel allokative Verzerrungen zur Folge haben kénnen
und dass verlassliche Informationen tber die Ursache und das Ausmass des Markt-
versagens haufig nicht vorliegen. Auch gibt es moglicherweise Instrumente, die den
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Finanzhilfen Uberlegen sind; zu denken ist hier an die direkte Beseitigung von Marktun-
vollkommenheiten, etwa an die Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten.
Zu bedenken ist ferner, dass staatliche Hilfen Verhaltensanderungen nach sich ziehen
kénnen. Subventionen vermindern Anreize, Anpassungen vorzunehmen, die notwen-
dig sind, um die eigene Wettbewerbsfahigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen, so
dass sich bei Subventionsvergabe ineffiziente Wirtschaftsstrukturen erhalten kdnnen.
Stattdessen sind sie eine konkrete Gefahr, Moral-Hazard- und Rent-Seeking-Verhalten
zu fordern.

Mit anderen Worten: Subventionen kénnen gerade in der alltaglichen Praxis ein viel-
schichtiges Phanomen sein. Selbst in einer glasklaren Pigou-Situation — externe Nut-
zen sind konkret zu vermuten, es wird aber zu wenig von den sie beinhaltenden
Gatern und Diensten produziert — kénnen Subventionen am Ende per Saldo schadlich
sein. Sicher gilt auch: Nicht alle Subventionen sind gleich schadlich. Wenn es zu ei-
ner Subventionskirzung kommen soll und die Wirtschaftspolitik die einfachste Me-
thode anwendet, namlich die Rasenmahermethode mit Uberall gleichen prozentualen
Kirzungen, dann fallen der Sense auch Pflanzchen zum Opfer, die vielleicht einen
6konomischen Sinn machen.

Daher ist eine Klassifikation der Subventionen nach dem Grad der Schadlichkeit ei-
ne hilfreiche Handreichung an die Wirtschaftspolitik. Genau das machen die Autoren
dieser Arbeit. Sie lehnen sich dabei an ein Vorbild an, das Kollegen der Unterzeichner
dieses Vorworts im Jahre 2011 entwickelt haben und das anschliessend als Subven-
tionsampel Bestandteil verschiedener Kieler Subventionsberichte in Deutschland war.
Dieses Konzept passen sie an die anders gearteten Schweizer Verhaltnisse der Sub-
ventionen an.

Eine solche Klassifikation der staatlichen Hilfen ist auch fur die Schweiz neu, obwohl in
diesem Land die Subventionsberichterstattung seitens der Regierung viel umfangrei-
cher ausfallt als etwa in Deutschland und sogar einen grésseren Anteil von Budgetpo-
sten einbezieht als die Kieler Subventionsberichte. Denn die Subventionsberichte der
Eidgendssischen Finanzverwaltung enthalten praktisch alle Ausgabeposten, die nach
ausserhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung gehen — bis hin zur Entwicklungshilfe.
Insofern ist die Transparenz Uber die staatliche Subventionstatigkeit in der Schweiz
ohnehin hoher als in Deutschland. Aber auch eine sehr gute Berichterstattung kann
man noch verbessern. Es ist zu hoffen, dass diese Arbeit dazu beitragen kann.

Die vorliegende Arbeit bezieht, wo immer es mdglich ist, Sekundarliteratur zu allen
Arten von Subventionen mit ein, um eine Beurteilung der Hilfen nach dem Ampel-
schema zu ermoglichen. Das ist auch notwendig, denn letztlich ist es eine empirische



Frage, ob Subventionen im konkreten Einzelfall forderlich oder schadlich sind. Sicher:
Beflirworter von Subventionen werden manches anders sehen, wobei sich dies nicht
auf die einfache Aussage beschranken wird, dass es doch schon ein Erfolg sei, wenn
die ausgelobten Mittel auch tatsachlich abgerufen werden. Aber angesichts des viel-
schichtigen Charakters von Subventionen ist die vorliegende Arbeit ein wichtiger Bei-
trag zu einer aufgeklarten Diskussion Uber das Fur und Wider von staatlichen Subven-
tionen.

Astrid Rosenschon und Claus-Friedrich Laaser sind Okonomen am Kiel Institut fir Weltwirtschaft (IfwW)
und langjahrige Autoren des Kieler Subventionsberichts, welcher fur Deutschland die Finanzhilfen des
Bundes und der Lander sowie die Steuerverginstigungen dokumentiert. Sie wurden vom Institut fir
Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) gebeten, die vorliegende Studie zu begutachten. Das IWP dankt
ihnen fir wertvolle Hinweise und Verbesserungsvorschlage. Allféllig verbleibende Fehler sind alleine

den IWP-Autoren anzulasten.
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1 Einleitung

Staatliche Subventionen haben weltweit Hochkonjunktur. Chinas subventionierte
Staatsunternehmen beschéftigen die Industrienationen schon seit geraumer Zeit
(Bown und Hillman, 2019). In Japan werden Subventionen fur Treibstoffe und Grund-
nahrungsmittel zur In ationsbek &mpfung herangezogen (Mayer und Schnabl, 2022).
Mit dem sogenannten In ation Reduction Act setzen auch die Vereinigten Staaten
von Amerika verstarkt auf eine gelenkte Industriepolitik. Und wenngleich die Eu-
ropaische Union (EU) Subventionen bzw. Beihilfen grundsatzlich verbietet!, wird tiber
die EU-Taxonomie trotzdem bereits geldpolitisch ein Subventionsprogramm lanciert,
durch welches auserwahlte Projekte glnstigere Finanzierungsbedingungen erhalten
(Schnabl, 2023).

Das Risiko eines globalen Subventionswettlaufs zeichnet sich ab. Fir die Schweiz als
kleine, offene Volkswirtschaft besitzt diese Entwicklung eine besondere Relevanz. Als
Gegenmassnahme sind auch hierzulande Subventionen en vogue geworden, wenn-
gleich flr die politische Kommunikation lieber von Férderungen gesprochen wird. So
werden etwa Steuergelder in Milliardenhdhe zur Rettung der Credit Suisse mobili-
siert. Und es wird weiter debattiert, ob der Bund nicht durch ausgleichende Energie-
subventionen die heimische Industrie unterstitzen sollte (Schochli, 2023). Rutz und
Grabher (2022) warnen jedoch, dass die Schweiz aufgrund ihrer Subventionspraxis
zur Zielscheibe von Vergeltungsmassnahmen werden konnte. Tatsachlich war eine
Ubernahme des Verbots staatlicher Beihilfen ein stetiger Streitpunkt bei Verhandlun-
gen mit der EU (Hirsbrunner, 2017).

Der Appetit auf Subventionen trifft jedoch auf eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung
inklusive Zinswende, die lange vergessene Zielkon ikte in der Fiskalpolitik zutage
fordert. So steigen gemass dem aktuellen Finanzplan die ordentlichen Bundesausga-
ben in den nachsten Jahren stark an, wahrend die — konjunkturell bedingt — zulassigen
Finanzierungsde zite sinken (EFV, 2023). Es ergeben sich strukturelle Fehlbetr age,
welche einer Einhaltung der Schuldenbremse ab 2024 zuwiderlaufen. Angesichts die-
ser angespannten Lage hat die stetige Uberpriifung der skalpolitischen Ausrichtung
eine herausragende Prioritat.

Sofern die konjunkturelle Entwicklung kein Herauswachsen aus den Schulden zulasst,
sind Haushaltskonsolidierungen notig. Die wissenschatftliche Literatur hat vielfach ge-

! Die EU kennt einige Ausnahmen des Verbots. Neben Subventionen fir Forschung, Umwelt- oder
Regionalpolitik besteht unter anderem eine Ausnahme fiir Beihilfen, die von der EU selbst gewéhrt
werden, wovon insbesondere der Agrarsektor pro tiert (Hirsbrunner, 2017).



zeigt, dass dabei auch die Ausgabenseite bertcksichtigt werden sollte (Alesina und
Perotti, 1995; Afonso und Jalles, 2014; Schaltegger und Weder, 2014; Leeper et al.,
2010; Chen, 2006; Dorr et al., 2019; Grundler et al., 2022). Ein attraktiver Ansatz ist
die Streichung wohlfahrtsschadlicher Subventionen, bei denen Einsparungen mit Ef-
zienzgewinnen und damit Wachstum f tr die Schweizer Volkswirtschaft, 0kologischer
Nachhaltigkeit und sozialer Fairness verbunden werden kénnen. Der letzte umfang-
reiche Subventionsbericht des Bundesrates liegt aber bereits deutlich mehr als ein
Jahrzehnt zuriick (Bundesrat, 2008).

Der vorliegende Subventionsreport betrachtet die Subventionen auf Bundesebene. In
Anlehnung an die Berichtsreihe von Laaser et al. (2021) klassi zieren wir Subventio-
nen Uber einem Betrag von 1 Mio. CHF anhand eines Ampelschemas ein: Rot steht
fur eher wohlfahrtsmindernde Staatszahlungen, bei gelb herrschen ambivalente Argu-
mente vor, und grin steht fir unserer Ansicht nach eher wohlfahrtsmehrende Posten.
Die Summe der roten Subventionen betragt insgesamt 6.7 Mrd. CHF, die gelben Sub-
ventionen belaufen sich auf weitere 31.3 Mrd. CHF. Betrachtet man das Einsparpoten-
zial bei diesen tendenziell schadlichen Subventionsposten, so verliert das Gespenst
der Konsolidierung schnell seinen Schrecken.

Der IWP-Subventionsreport schafft einen quantitativen Uberblick tUber die ausga-
benseitigen Subventionen des Schweizer Bundes und ordnet die Massnahmen aus
wirtschaftspolitischer Sicht ein. Er stellt moderne Forschungsliteratur zum Subventi-
onsthema dar und liefert Daten fur die wirtschaftspolitische Debatte. Basierend auf
den Einordnungen werden konkrete Reformoptionen abgeleitet, die als Konsolide-
rungsmaoglichkeiten zur Diskussion gestellt werden. Rickmeldungen an das Autoren-
team sind explizit erwiinscht. Der IWP-Subventionsreport soll als regelméassige Be-
richterstattung etabliert werden und als verlassliches, nachvollziehbares Dokument fur
die Offentlichkeit und Politik dienen.

Der Bericht ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 gibt einen grundlegenden Uberblick iber
die Rolle von Subventionen im wirtschaftspolitischen Werkzeugkasten. Kapitel 3 stellt
deskriptive Statistiken zu den Schweizer Bundessubventionen dar, bevor Kapitel 4 un-
sere Methodik zur Einordnung der Subventionen erlautert. Die wirtschaftspolitische
Einordnung der Subventionen nach dem Ampelschema erfolgt getrennt nach Aufga-
bengebieten in Kapitel 5. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse inklusive eines Ausblicks
auf die zukunftige Entwicklung gebindelt und politische Handlungsempfehlungen ab-
geleitet. Kapitel 7 geht gesondert auf die Subventionsleistungen im Zuge der Corona-
Pandemie ein. Zuletzt schliesst Kapitel 8 mit einem Fazit.



2 Subventionen in Theorie und Praxis

Aus Okonomischer Sicht kdnnen Subventionen als staatliche Leistungen ohne Ge-
genleistung an Marktakteure de niert werden (Conrad, 2020). Sie sind damit im Kern
Vorteilsgewahrungen des Staates an ausgewahlte wirtschaftliche Akteure. Die Einord-
nung von staatlichen Unterstitzungsmassnahmen erfolgt unabhangig davon, ob die
Massnahmen Uber Kosten, Einnahmen oder Strukturveranderungen des Marktes wir-
ken. Zahlungen an private Haushalte fallen zumeist nicht unter den Subventionsbegriff
(Schwartz und Clements, 1999). Es kann zwischen direkten Zahlungen und indirekten
Staatsinterventionen wie regulatorischen Ausnahmen unterschieden werden, wobei
sich letztere nicht unmittelbar im Budget niederschlagen.

Mittels Subventionen verfolgt der Staat eine Reihe politischer Ziele, die etwa durch
industrie- oder regionalékonomische Uberlegungen motiviert sein kénnen. Dabei
macht er sich zunutze, dass durch Subventionen das Optimierungsverhalten der
begulnstigten Marktteilnehmer bewusst beein usst werden kann.

Die Evaluierung von Subventionen in der volkswirtschaftlichen Theorie erfolgt unter
anderem unter dem Gesichtspunkt der allokativen Ef zienz. Der Staat sollte demnach
vor allem dann aktiv werden, wenn Marktversagen zu einem inef zienten Ergebnis
fuhrt. Hierbei kdbnnen Subventionen durchaus ein hilfreiches Instrument sein (Corneo,
2018; Laaser und Rosenschon, 2022). Klassische Beispiele fur Marktversagen sind
etwa oOffentliche Guter, Externalitaten oder nattrliche Monopole.

Ein offentliches Gut zeichnet sich dadurch aus, dass Marktakteure nicht wirksam von
der Nutzung ausgeschlossen werden konnen und keine Rivalitat im Konsum vorliegt
(Corneo, 2018). Aufgrund der fehlenden Monetarisierungsmaglichkeiten erfolgt durch
den freien Markt keine ef ziente Mengenbereitstellung, wodurch es zu Wohlfahrtsver-
lusten kommt2. Im Rahmen des Service Public wird die Produktion o6ffentlicher Guter
staatlich veranlasst, entweder direkt durch eigene Anstrengungen oder durch die Be-
auftragung privater Unternehmen (Kothenbirger und Frick, 2016).

Externalitaten treten auf, wenn Auswirkungen privater Handlungen nicht nur bei de-
ren Erzeugern, sondern auch bei Dritten anfallen, ohne dass eine vollstandige Ein-
preisung ebenjener Auswirkungen erfolgt. Folglich liefern die auf dem freien Markt

2 In der wirtschaftspolitischen Realitait muss es nicht immer zu einer zu geringen Bereitstellung
kommen. Einerseits gibt es teilweise Spenden nanzierungen oder freiwillige Arbeitsleistungen.
Mdglicherweise werden solche Leistungen durch staatliches Engagement sogar verdrangt. Die Soft-
wareindustrie, in der Open-Source-Produkte immer verbreiteter werden, kann als Gegenbeispiel zur
Theorie des Marktversagens herangezogen werden (Holcombe, 2008).

10



entstandenen Relativpreise keine adaquaten Knappheitssignale, wodurch die be-
teiligten AKteure fehlgeleitet werden. Der Politik kommt die Aufgabe einer Anla-
stung dieser externen Kosten zu. Dies kann beispielsweise Uber die Festlegung
von Nutzungsrechten, Lenkungsabgaben oder Subventionen geschehen. Sogenann-
te Pigou-Subventionen konnen Marktakteure dazu veranlassen, eine hohere (und
damit gesamtwirtschaftlich ef zientere) Menge von G utern zu produzieren, die positi-
ve Externalitaten hervorrufen oder negative Externalitaten verringern (Corneo, 2018;
Scheufen, 2020).

Bei natirlichen Monopolen liegen Rahmenbedingungen vor, bei denen es auch bei
einem freien Markt zu keinem Wettbewerb kommt. Zumeist liegt ein solches Gleich-
gewicht in hohen Fixkosten bei gleichzeitig geringen variablen Kosten begriindet, wo-
durch sich nur ein einmaliger Aufbau zur Produktion eines Gutes oder einer Dienst-
leistung nanziell lohnt. Der Staat kann selbst einen Akteur einsetzen, wobei staat-
liche Monopole auch zu suboptimalen Ergebnissen fliihren kdnnen. Dennoch haben
Staatsunternehmen, zu denen auf Bundesebene etwa die SBB und auf Kantonsebene
Energieversorger wie Alpiq und Axpo zahlen, in der Schweiz auch heute noch einen
grossen Stellenwert (Bundesrat, 2017; Portmann und Schaltegger, 2022). Alternativ
kénnen Grundversorgungsleistungen durch die wettbewerbliche Vergabe von Konzes-
sionen erbracht werden, wobei die Erbringer durch den Staat abgegolten werden. In
dieser Form kdnnen Subventionen als Ersatz fur Staatsunternehmen fungieren. Zu-
mindest im Prinzip kann ein solcher Wettbewerb um den Markt die Efzienz der
Leistungserbringung verbessern. Verzerrungen kdnnen aber dennoch weiter auftre-
ten. Beispielsweise kdnnten die konzessionierten Unternehmen Skaleneffekte erzie-
len, die sich auf andere Tatigkeitsfelder auswirken.

Neben der Adressierung von Marktversagen motivieren oft politische Ziele die Verga-
be von Subventionen. So sind Subventionen ein wichtiges Mittel der Industriepolitik,
also dem Versuch der staatlichen Steuerung von Struktur und Entwicklung der Wirt-
schaft. Solche Subventionen unterstiitzen politisch auserkorene Schlisselindustrien,
begunstigen bzw. verzogern einen Strukturwandel oder federn dessen Folgen auf Ko-
sten der Allgemeinheit ab.

Es muss bedacht werden, dass solche industriepolitischen Subventionsvergaben oft
unbemerkte wohlfahrtsmindernde Effekte nach sich ziehen kdénnen. Das ist vor allem
bei Wettbewerbsverzerrungen durch selektive Vergabekriterien der Fall. Zudem sind
Mitnahmeeffekte oder die Verdrangung privater Angebote oft nicht auszuschliessen.

Die politbkonomische Perspektive ist zum Verstandnis der anhaltenden Beliebtheit von
industriepolitischen Interventionen aufschlussreich. So lasst der klassische Ansatz mit
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Blick auf 6ffentliche Guter ausser Acht, dass die Anreize bei staatlichen Akteuren nicht
wohlfahrtsorientierter als bei privaten Akteuren ausfallen missen (Holcombe, 2008).

Bei der Vergabe von Geldern spielen nicht nur 6konomische Ef zienz Uberlegungen,
sondern auch politische Wiederwahlmotive eine Rolle. Aus diesem Blickwinkel ist we-
nig tberraschend, wenn im politischen Prozess das Zuckerbrot der Subventionen einer
Preispeitsche in der Form einer — oft effektiveren — Lenkungsabgabe vorgezogen wird.
Denn wéahrend Subventionen oft klar abgrenzbaren, aktionsfahigen Interessengruppen
zugutekommen, ist die politische Verwertbarkeit bei Lenkungsabgaben oft diffuser.

Wenn der Staat Gelder verteilt, erzeugt dies einen Anreiz fur Organisationen, mogliche
positive Effekte der eigenen Tatigkeiten hervorzuheben, um sich ebenjene Mittel zu si-
chern. Wie Tullock (1967) aufgezeigt hat, kbnnen Anstrengungen zur Erlangung eines
Transfers, das sogenannte Rent-Seeking, als soziale Kosten verstanden werden, well
sich Akteure weniger ihren wohlfahrtsmehrenden Tatigkeiten als vielmehr der Konkur-
renz um die Mittel des Staates widmen. Anders formuliert: Durch solche Subventionen
wird der Kuchen nicht grosser, sondern nur anders aufgeteilt — wahrend die Kosten
fur die Allgemeinheit bleiben. Gemass dieser Theorie werden schlecht begriindete
Subventionen gewabhrt, weil die Kosten auf eine grosse, heterogene und damit kaum
organisierbare Mehrheit verteilt werden.

Letztlich sind Subventionsvergaben auch im Hinblick auf Opportunitatskosten mit ei-
nem kritischen Blick zu hinterfragen. Einerseits sind volkswirtschaftliche Ressourcen
knapp. Andererseits bedingt die Finanzierung tber Steuern per se wohlfahrtsmindern-
de Erhebungskosten und eine Verzerrung, die das Verhalten der Akteure beein ussen.

In der Praxis wird die Identi kation von Subventionen dadurch erschwert, dass
verschiedene De nitionen verwendet werden. Im europ dischen Kontext ist der
Okonomisch gepragte Begriff der staatlichen Beihilfe besonders gebrauchlich. Dieser
ist auf das Erfassen von tatsachlichen oder potentiellen Beeintrachtigungen sowie Ver-
zerrungen von Wettbewerb und Handel ausgerichtet. Beitrdge, die Unternehmen oder
Produktionszweige selektiv begunstigen, sind generell verboten. Hiervon kdnnen bei-
spielsweise die Mitgliedstaaten der EU jedoch Ausnahmen erwirken, wenn sie deutlich
machen, dass positive Effekte Uberwiegen (Europaische Kommission, 2022). Durch
die Sonderregelungen, welche im Rahmen der Corona-Pandemie getroffen wurden,
haben sich die Hilfen stark von der Abgeltung von Externalitaten hin zu Zahlungen an
Unternehmen in Schwierigkeiten verschoben, was entsprechend verzerrende Wirkun-
gen mit sich bringt (Agnolucci, 2022).

Der jahrlich erscheinende Bericht vom Kiel Institut fur Weltwirtschaft (IfW) ist die um-
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fassendste Darstellung der Subventionen in Deutschland (Laaser und Rosenschon,
2020; Laaser et al., 2021). Das IfW nutzt wie unser Bericht eine Subventionsde ni-
tion, die auch halbstaatliche Organisationen ohne Erwerbszweck umfasst, sofern sie
private Guter im Sinne der Wohlfahrtstheorie produzieren. Allerdings werden genuin
offentliche Giter nicht als Subventionen eingestuft. Subventionen im Sinne des IfW
sind demnach selektive staatliche Finanzhilfen und Steuervergiinstigungen, die den
Wettbewerb verfalschen, die Allokation verzerren und die Marktanreize mindern (Laa-
ser und Rosenschon, 2020).

Den Subventionspraktiken in der Schweiz sind — im Gegensatz zur EU — keine star-
ken rechtlichen Schranken gesetzt sind (Oesch und Burghartz, 2018). Das Schweizer
Subventionsgesetz (SuG) schreibt zwar unter anderem vor, dass der Zweck von Sub-
ventionen hinreichend zu begriinden ist und sowohl effektiv als auch ef zient erreicht
werden soll. Daruiber hinaus missen samtliche Subventionen mindestens alle sechs
Jahre durch den Bundesrat auf die Einhaltung dieser Vorgaben tberprift werden. Es
wird aber kritisiert, dass sich die Uberpriifungen vorwiegend auf prozedurale Aspekte,
nicht jedoch auf mogliche wettbewerbsverzerrende Ein Usse konzentrieren (Rutz und
Grabher, 2022).

Zu Schweizer Subventionen haben unter anderem Rutz und Grabher (2022) einen
Uberblick geschaffen. Gubler et al. (2020) untersuchen die Subventionen des Bundes
speziell im Hinblick auf die Biodiversitat und identi zieren rund 160 zumindest poten-
ziell schadigende Subventionen. Weitere Berichte haben Subventionen des Bundes
(Bundesrat, 2021) und der Kantone (Rutz und Haner, 2019) im Hinblick auf die poten-
zielle Erzeugung von Wettbewerbsverzerrungen untersucht, wobei der Beihilfebegriff
als Orientierung genutzt wurde. Unser Bericht erganzt die Diskussion durch eine allge-
meinere und gleichzeitig granularere Aufarbeitung der einzelnen Bundessubventionen.

3 Deskriptive Statistiken

In der Schweiz ist eine zunehmende Zentralisierung in der Fiskalpolitik festzustellen,
wobei der Bund stetig mehr Aufgaben Ubernimmt und seine Kompetenzen erweitert
(Schaltegger und Winistorfer, 2014). Ein Ausdruck dieser Entwicklung sind die Bun-
dessubventionen. Im Jahr 2022 betrug das ausgewiesene Subventionsvolumen auf
Schweizer Bundesebene rund 48.5 Mrd. CHF, was etwas weniger als zwei Drittel der
entsprechenden Ausgaben und 6.2 Prozent des BIP entspricht (EFV, 2022a; SECO,
2022).
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Die Subventionsdatenbank der EFV (2022a) umfasst fir das Jahr 2022 insgesamt 288
einzelne Posten. A-fonds-perdu-Beitrage machen mit 269 Posten, die sich auf insge-
samt etwa 45.8 Mrd. CHF belaufen, den grossten Anteil aus. Bei dieser Form der
Beitrage, meist Investitions- oder Sanierungsbeitrage, verzichtet die offentliche Hand
von vorhinein auf deren Rickzahlungsp icht. Insgesamt 9 Posten tber 530 Mio. CHF
beziehen sich auf Darlehen, Birgschaften und Beteiligungen. 9 weitere Posten mit ei-
nem Volumen von 2.2 Mrd. CHF sind nicht riickzahlbare Geldleistungen, wahrend eine
Subvention mit etwa 4.8 Mio. CHF in keine der Kategorien eingeordnet werden kann.

Fur die folgenden deskriptiven Statistiken aktualisieren wir die Daten fur 2023 gemass
dem Voranschlag vom EFV (2023) und betrachten nur Subventionen tber 1 Mio. CHF.
Abbildung 1 stellt das Volumen der Subventionen getrennt nach den 11 ausgewie-
senen Aufgabengebieten sowie den Anteil an den jeweiligen Gesamtausgaben auf
Bundesebene dar.

Abbildung 1: Bundessubventionen nach Aufgabengebieten, in Mrd. CHF und als Anteil an
Gesamtausgaben fur das jeweilige Aufgabengebiet, 2023

Daten: EFV (2022a); EFV (2023)

Anmerkung: Die Werte im Voranschlag fir die Staatsausgaben enthalten die ordentlichen und die aus-
serordentlichen Ausgaben. Es werden nur Positionen Uber 1 Mio. CHF berlcksichtigt. Der Punkt Voraus-
setzungen bezieht sich auf das Aufgabengebiet der institutionellen und nanziellen Voraussetzungen.

Die Ausgaben in HOhe von 21.5 Mrd. CHF fiur die soziale Wohlfahrt nehmen eine
herausragende Stellung ein, was vornehmlich auf Zuschisse seitens des Bundes zu
den Sozialversicherungen zuriickzufiihren ist. Es folgen auf den nachsten Rangen
beim Finanzvolumen die Aufgabengebiete Bildung und Forschung mit 7.7 Mrd. CHF
und Verkehr in Héhe von 7.4 Mrd. CHF. Im Mittelfeld bewegen sich die Subventionen
fur Landwirtschaft und Erndhrung mit 3.6 Mrd. CHF, Beziehungen zum Ausland tber
2.9 Mrd. CHF und Wirtschaft in Hohe von 2 Mrd. CHF. Bei den Ubrigen Bereichen
bewegen sich die Bundeszahlungen zwischen 0.1 Mrd. CHF fiur die institutionellen

14



und nanziellen Voraussetzungen bis zu etwa 0.6 Mrd. CHF f tr den Bereich Umwelt
und Raumordnung.

Abbildung 2 veranschaulicht die Finanzierungstypen der betrachteten Subventionen.
Finanzhilfen, die aus wettbewerbsdkonomischer Sicht oft ein hohes Potenzial von un-
erwiinschten Anreizeffekten und Verzerrungen aufweisen, nden sich insbesondere
in den Bereichen Landwirtschaft und Erndhrung, Kultur und Freizeit sowie im Wirt-
schaftsbereich. Sie machen jedoch einen vergleichsweise geringen Teil der Staatshil-
fen aus: Wahrend die Finanzhilfen sich auf etwa 11.6 Mrd. CHF summieren, dominie-
ren die Abgeltungen mit rund 32.5 Mrd. CHF.

Abbildung 2: Bundessubventionen nach Aufgabengebieten, Anteile von Finanzierungstypen
fur Posten und Betrage, 2023

Daten: EFV (2022a); EFV (2023)
Anmerkung: Es werden nur Positionen Uber 1 Mio. CHF berticksichtigt. Der Punkt Voraussetzungen
bezieht sich auf das Aufgabengebiet der institutionellen und nanziellen Voraussetzungen.

Der Stellenwert der Subventionen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestie-
gen, wie Abbildung 3 zeigt. Auch bei einer Berticksichtigung der (erwarteten) In ation
werden die Ausgaben gemass dem Finanzplan bis 2026 in realen Werten weiter an-
steigen.

Bei einer Betrachtung der Veranderungen der Subventionsausgaben uUber die Zeit
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sticht besonders das Aufgabengebiet Wirtschaft hervor, in dem sich die Ausgaben zwi-
schen 2015 und 2022 mehr als verfuinffacht haben. Diese Entwicklung ist vornehmlich
auf den Netzzuschlagsfonds zurlickzufuhren, der 2018 mit einem Budget von rund 1
Mrd. CHF eingefuihrt und danach kontinuierlich aufgestockt wurde. Auch die soziale
Wohlfahrt verbucht eine Erhdhung der Subventionsmittel im Zeitablauf. Einen starken
Ruckgang der Unterstlitzungsmassnahmen musste hingegen der Bereich Bildung und
Forschung hinnehmen, der im letzten Beobachtungsjahr relativ wie absolut ein gerin-
geres Volumen als 2015 aufweist.

16



Abbildung 3: Entwicklung der Bundessubventionen nach Aufgabengebieten, in realen Mrd.
CHF, 2008-2026

Daten: EFV (2022a); EFV (2023)

Anmerkung: VA bezeichnet den Voranschlag; FP den Finanzplan. Die Rechnung entspricht dem Rech-
nungswesen der Bundesverwaltung. Dagegen beinhaltet der Voranschlag vom Bundesrat geplante Aus-
gaben. Da das Budget des Voranschlags in der Regel nicht voll ausgeschopft wird, sind diese Positionen
fur gewohnlich grosser als jene Ausgaben, die spater in der Rechnung ausgewiesen werden. Somit ist
die Vergleichbarkeit eingeschrankt. Der Finanzplan gibt schliesslich einen Ausblick auf die mutmassli-
che Entwicklung in den Folgejahren. Diese unterliegen grosserer Unsicherheit. Die Daten sind mit dem
Basisjahr 2021 in ationsbereinigt. Die Bereinigung basiert auf dem verwendungsseitigen BIP-De ator
des SECO (2022) fir die Jahre 2015 bis 2021 sowie den fiir die Budgetplanung herangezogenen volks-
wirtschaftlichen Eckwerten der EFV (2022d) fiir die Jahre 2022 bis 2026. Ausgaben von abgeschafften
Posten sind enthalten. Nicht aufgefuihrt sind Posten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es
werden nur Positionen tiber 1 Mio. CHF beriicksichtigt. Unter der Kategorie Ubrige sind die vier volu-
menmassig kleinsten Aufgabengebiete (Kultur und Freizeit, Sicherheit, Gesundheit sowie Institutionelle
und nanzielle Voraussetzungen) zusammengefasst.
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Zuletzt sind die nach Finanzvolumen bedeutendsten Finanzhilfen und Abgeltungen pro
Einwohner in Abbildung 4 dargestellt. Die sieben aufgefihrten Finanzhilfen machen
mit 7.1 Mrd. CHF alleine tber 60 Prozent aller Finanzhilfen aus, wobei ein grosser
Anteil auf den Landwirtschaftsbereich entfallt.

Abbildung 4: Top 7 der grossten Finanzhilfen und Abgeltungsposten, in CHF pro Kopf, 2023

Daten: EFV (2022a); EFV (2023)

Anmerkungen: Es wird eine Bevdlkerungszahl von 8.935 Mio. Personen angenommen.

4 Methodik

Die Identi kation der Subventionen und Aufgabengebiete im vorliegenden Bericht
folgt der EFV (2022a), welche einen breit gefassten Subventionsbegriff verwendet.
Dieser beinhaltet im Prinzip alle Ausgaben, die ausserhalb des eigentlichen Staats-
sektors getatigt werden. Andere Vorteilsgewahrungen wie beispielsweise Steuer-
vergunstigungen oder Befreiungen von Abgaben und Gebuhren, die nicht von EFV
(2022a) erfasst werden, sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

18



	Einleitung
	Subventionen in Theorie und Praxis
	Deskriptive Statistiken
	Methodik
	Subventionsampel
	Landwirtschaft und Ernährung
	Wirtschaft
	Soziale Wohlfahrt
	Verkehr
	Gesundheit
	Kultur und Freizeit
	Beziehungen zum Ausland
	Bildung und Forschung
	Sicherheit
	Umwelt und Raumordnung
	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

	Politische Handlungsempfehlungen
	Subventionen in der Corona-Pandemie
	Fazit
	Literaturverzeichnis

